
VOR BEGINN DER AUSBILDUNG: 
Als Betrieb müssen Sie Ihrer Prüfpflicht nachkommen und sicherstellen, dass der/die Auszubildende über einen 
gültigen Aufenthaltstitel (oder zu Beginn der Ausbildung ein gültiges Visum) verfügt. Bewahren Sie dazu immer 
eine Kopie des Visums/Aufenthaltstitels mit den Personalunterlagen auf.

BEI WECHSEL ODER VERLÄNGERUNG DER AUSBILDUNG: 
Ein Wechsel des Ausbildungsberufs – auch innerhalb des Unternehmens – ist nur mit Zustimmung der Aus-
länderbehörde möglich. Der Wechsel muss durch die Ausländerbehörde genehmigt und im Aufenthaltstitel an-
gepasst werden. Erst dann ist eine Weiterbeschäftigung möglich.

Auch bei einer Verlängerung der Ausbildungsdauer – z. B. wenn die Prüfung wiederholt wird –  muss der Auf-
enthaltstitel angepasst werden.

BEI ABBRUCH ODER BEENDIGUNG DER AUSBILDUNG: 
Bei vorzeitigem Abbruch der Ausbildung besteht eine Mitteilungspflicht. Der Abbruch muss innerhalb einer 
Frist von vier Wochen ab Kenntnis über den Abbruch an die zuständige Ausländerbehörde gemeldet werden. 

Mit erfolgreicher Beendigung der Ausbildung ist ein Wechsel des Aufenthaltstitels nötig. Als Anschlusstitel 
für Fachkräfte mit absolvierter Berufsausbildung kommt z. B. der Titel für Fachkräfte mit Berufsausbildung  
(§ 18a AufenthG) in Frage. Dieser Wechsel wird bei der Ausländerbehörde beantragt. WICHTIG: Erst nach die-
sem Titelwechsel darf die Person bei Ihnen im Betrieb (weiter-)beschäftigt werden. Auch für die Suche nach 
einem neuen Arbeitgeber kann nach Abschluss der Ausbildung ein gesonderter Aufenthaltstitel erteilt werden.

AZUBIS AUS DRITTSTAATEN –  
HINWEISPFLICHTEN FÜR BETRIEBE

CHECKLISTE

WÄHREND DER AUSBILDUNG: 
Das Einreisevisum gilt in der Regel für 6–12 Monate. Unterstützen Sie Ihre Auszubildenden dabei, möglichst 
zeitnah einen Termin bei der Ausländerbehörde zu vereinbaren, um das Visum in einen Aufenthaltstitel nach  
§16a AufenthG umzuwandeln. Dieser Aufenthaltstitel gilt dann in aller Regel für die gesamte Dauer der  
Ausbildung.

TIPP: 	 Setzen Sie sich eine Erinnerung im Kalender,  
	 wann genau Visum und Aufenthaltstitel ablaufen. 

TIPP: 	 Die für Ihr Unternehmen zuständige  
	 Ausländerbehörde finden Sie hier: 
	  BAMF-NAvI - Behörden

TIPP: 	 Planen Sie Wechsel des Ausbildungsberufs 
	 im Unternehmen mit ausreichender Vorlauffrist! 

TIPP: 	 Unterstützen Sie Ihre Mitarbeitenden frühzeitig bei der Beantragung des Titel-		
	 wechsels um eine möglichst nahtlose Weiterbeschbeschäftigung sicherzustellen!

INFO: 	 Manche Ausländerbehörden wandeln  
	 das Visum erst zum Ende der Ablauffrist  
	 in einen Aufenthaltstitel um. 12
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